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SATZUNGEN

des 

Verbandes landwirtschaftlicher Wildtierhalter

in der Steiermark

§ 1

Name und Sitz des Vereines

Der Verein führt den Namen „Verband landwirtschaftlicher Wildtierhalter in der Steiermark“ und hat seinen Sitz in 8010 Graz, Hamerlinggasse 3. Seine Tätigkeitsgebiet umfasst das Bundesland Steiermark.

§ 2

Zweck und Tätigkeiten

Die Tätigkeit des Vereines ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Sein Zweck ist die Förderung der landwirtschaftlichen Wildtierhalter bzw. Wildtierhaltung.

Zur Verwirklichung des Vereinszweckes sind folgende Tätigkeiten vorgesehen:

1)  Beratung der Mitglieder in Fragen der Zucht, der Aufzucht, der Fütterung, der Haltung und Pflege der Tiere.

2)  Führung von Verhandlungen mit Ämtern und Körperschaften sowie mit Absatz- und Verarbeitungseinrichtungen. Organisatorische Hilfeleistungen beim Absatz erzeugter Produkte.
3)  Mithilfe bei der Vorbeuge und bei der Bekämpfung tierzuchthemmender Krankheiten und Seuchen.
4)  Die Förderung des Zuchttierabsatzes.
5)  Mithilfe bei der Beschaffung von guten Vatertieren.
6)  Förderung einer artgerechten Wildtierhaltung.
§ 3

Aufbringung der Mittel

Die zur Erreichung des Verbandszweckes notwendigen Mittel werden aufgebracht:

1)  durch einmalige Beitrittsgebühr

2)  durch jährliche Mitgliedsbeiträge
3)  durch Tiervermittlungsgebühren
4)  durch freiwillige Spenden und Beihilfen
§ 4

Erwerb der Mitgliedschaft

Der Verband besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Ordentliche Mitglieder können alle im Bereich des Landes Steiermark wohnhaften landwirtschaftlichen Wildtierhalter werden. Ehrenmitglieder können Persönlichkeiten werden, die sich um die Förderung der Wildtierhaltung besonders verdient gemacht haben.

Über die Aufnahme entscheidet aufgrund eines schriftlichen Antrages der Vorstand. 

§ 5

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt:

1. durch Tod, bei Körperschaften durch Auflösung

2. durch Austritt, wenn die Voraussetzungen der Mitgliedschaft weggefallen sind, oder durch freien Austritt

3. durch Ausschluss, der aus wichtigen Gründen (vereinsschädigend) erfolgen kann und durch Beschluss des Vorstandes ausgesprochen wird.

Ausscheidende oder ausgeschlossene Mitglieder haben kein Recht auf das Verbandsvermögen. Sie sind hingegen zur Leistung des Beitrages oder der noch aushaftenden Schulden an den Verband für das Jahr, in das der Zeitpunkt ihres Ausscheidens fällt sowie bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordenen Leistungen verpflichtet.

§ 6

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht auf volle Förderung und Unterstützung durch den Verband und können sich seiner Einrichtung bedienen. 

Die Mitglieder sind verpflichtet:

1. die Satzungen des Verbandes sowie die Beschlüsse seiner Organe zu befolgen,

2. die von den Organen festgesetzten Beiträge zu zahlen,

3. die Vorschriften über eine evtl. Zuchtbuchführung ordnungsgemäß zu erfüllen und soweit vorgeschrieben, sich an den Leistungen zu beteiligen,

4. dem Verband die zur Durchführung seines Zweckes benötigten Auskünfte zu erteilen,

5. die Veräußerungen von Zuchttieren nach den Bestimmungen des Verbande vorzunehmen.

§ 7

Organe des Verbandes

Die Organe des Verbandes sind:

1. der Obmann, im Verhinderungsfall der Obmann-Stellvertreter

2. der Schriftführer

3. der Kassier

4. zwei jährlich zu bestellende Kassenprüfer

5. weitere Vorstandsmitglieder

6. die Mitgliederversammlung

§ 8

Der Obmann
Der Obmann und sein Stellvertreter werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt und können von dieser vorzeitig abberufen werden. Obmann und Obmannstellvertreter müssen ordentliche Mitglieder sein. Der Obmann vertritt den Verein nach außen. Ihm obliegen die Entscheidungen in allen Verbandsangelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch die Satzung dem Vorstand oder der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

Zu den Aufgaben des Obmannes gehören insbesondere:

1. Die Einberufung und die Leitung der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen.

2. Die Bildung eventueller Arbeitsausschüsse.

3. Die Zeichnung des Jahresabschlusses.

§ 9

Der Geschäftsführer

Der Geschäftsführer wird vom Vorstand bestellt. Zu seinen Obliegenheiten gehören:

1. die Erledigung der Geschäfte,

2. die Erstattung des Geschäftsberichtes,

3. die Zuchtleitung und Durchführung züchterischer Maßnahmen,

4. die Überwachung der Durchführung beschlossener Maßnahmen,

5. die Aufklärungstätigkeit in Belangen der landwirtschaftlichen Wildtierhaltung, Erzeugung und Vermarktung.

§ 10

Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Obmann und dem Obmannstellvertreter, dem Schriftführer, dem Kassier und einer weiteren Anzahl von höchstens 8 Mitgliedern. Diese werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Vorstand ist nach Bedarf, aber mindestens einmal im Jahr durch den Obmann einzuberufen. Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Obmann und Schriftführer zu unterzeichnen ist.

Der Verbandsvorstand entscheidet in allen wesentlichen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind, und zwar insbesondere über:

1. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Gebühren,

2. Aufstellung des Voranschlages,

3. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

4. Entscheidung in Personenfragen.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmannes, im Falle seiner Verhinderung die des vorsitzführenden Obmann-Stellvertreters.

§ 11

Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird jährlich abgehalten. Sie wird vom Obmann, im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter, einberufen und geleitet. Die Einberufung erfolgt schriftlich. Zwischen dem Tage der Einberufung und dem Tage der Mitgliederversammlung muss eine Frist von mindestens 10 Tagen liegen.

Ihr ist vorbehalten:

1. Die Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes sowie die Entlastung des Vorstandes und sonstiger Verbandsfunktionäre.


2. Die Änderung der Satzung. Solche Beschlüsse sind nur gültig, wenn sie mit ¾ der Stimmen der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 


3. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. In der Mitgliederversammlung ha jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Auflösungsbeschlüssen ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Obmannes den Ausschlag.


4. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich festzuhalten und vom Obmann und dem Schriftführer zu unterzeichnen.


5. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung muss erfolgen wenn wenigstens ein Zehntel der Mitglieder dies unter schriftlicher Bekanntgabe der Tagesordnung verlangt. Der Verbandsobmann mit dem Vorstand ist in diesem Fall verpflichtet, die Mitgliederversammlung binnen 14 Tagen einzuberufen.

§ 12

Aufwandersatz

Der Obmann und alle Organe des Verbandes über ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie haben jedoch Anspruch auf Erstattung des ihnen entstandenen Aufwandes.

§ 13

Die Schlichtungseinrichtung

1. Alle Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis sind zunächst vor der Schlichtungsstelle des Vereines auszutragen.

2. Die Schlichtungseinrichtung wird auf die Dauer der Funktionsperiode des Vorstandes von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Für jeden von ihnen ist ein Stellvertreter zu bestellen. Die jeweils zur Schlichtung berufenen Personen haben unbefangen zu sein.

3. Ziel des Schlichtungsverfahrens ist die vereinsinterne, außergerichtliche Beilegung von Vereinsstreitigkeiten unter Einhaltung eines fairen und zügigen Verfahrens, insbesondere unter Wahrung des beiderseitigen Gehörs. Zu diesem Zweck sind die Streitteile zu einer Mündlichen Verhandlung zu laden.

4. Sofern das Verfahren vor der Streitschlichtungseinrichtung nicht früher beendet ist, steht für Rechtsstreitigkeiten nach Ablauf von sechs Monaten ab Anrufung der Streitschlichtungseinrichtung der ordentliche Rechtsweg offen. Das Verfahren vor der Streitschlichtungseinrichtung endet durch Einigung der Streitteile oder durch eine schriftliche Empfehlung der Streitschlichtungseinrichtung. Vereinsstreitigkeiten, die keine Rechtsstreitigkeiten sind, entscheidet die Streitschlichtungseinrichtung endgültig.

5. Die Streitschlichtungseinrichtung fällt ihre Empfehlung oder Entscheidung bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Sie entscheidet nach besten Wissen und gewissen.

§ 14

Auflösung des Vereines 

1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen      außerordentlichen Mitgliederversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden.

2. Diese Mitgliederversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Liquidation zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.

3. Bei freiwilliger Auflösung ist das verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (§ 34 der Bundesabgabenordnung) zu verwenden.

